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Entscheidende Behörde 

UVS Kärnten 

Entscheidungsdatum 

03.10.1995 

Geschäftszahl 

KUVS-1041/3/95 

Rechtssatz 

Besitzt der Beschuldigte bereits drei Jahre einen Beardy-Collies-Hund, führt diesen an der Leine gebunden aus, 
reißt sich der Hund unvorhersehbar von der Leine los und ist dies der erste Vorfall seiner Art, der sich mit 
diesem Hund beim Beschuldigten ereignet hat, kann dem Beschuldigten daraus eine Verletzung seiner 
objektiven Sorgfaltspflicht im Sinne von § 2 Tollwutverordnung nicht angelastet werden (Einstellung des 
Verfahrens). 


